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Vorwort
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Rechtsprechung und Literatur befinden sich im Wesentlichen auf dem Stand
Februar 2022. Während der Pechstein-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts bei
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Urteil zur Super League, nicht mehr eingearbeitet werden. Der strafprozessuale Teil
desManuskripts ist lediglich imHinblick auf die sechsteAuflage des Systematischen
Kommentars zur Strafprozessordnung, Bd. II noch einmal überarbeitet worden. In
seiner dortigen Kommentierung zeigt sich Rogall als der führende Vertreter einer
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tung ihres Schutzbereiches auf die private Zwangsausübung. Dies belegt einmal
mehr, dass die zentrale Frage dieser Untersuchung weiterhin ungeklärt ist. Vielleicht
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Blick auf eine bisher wenig beachtete Fallgruppe lenkt, die sich durch einen be-
sonders intensiven Selbstbelastungszwang auszeichnet.

Es bleibt, an dieser Stelle meinen Dank auszudrücken.

Zunächst danke ich den Herausgebern, Herrn Prof. Dr. Dr. Dres. h.c. Kristian
Kühl, Herrn Prof. Dr. Udo Steiner und Herrn Prof. Dr. Klaus Vieweg für die Auf-
nahme in die Schriftenreihe „Beiträge zum Sportrecht“. Herrn Prof. Dr. Vieweg
danke ich darüber hinaus für die sorgfältige Lektüre der Arbeit und seine hilfreichen
Anmerkungen.

Sodann gebührt mein Dank Herrn Prof. Dr. Mark Deiters für die gute Betreuung
der Dissertation und für die nicht selbstverständlichen Freiheiten, die er mir an
seinem Lehrstuhl in jeder Hinsicht gewährt hat. Bedanken möchte ich mich auch bei
Herrn Prof. Dr. Michael Heghmanns für die überaus zügige Erstellung des Zweit-
gutachtens.

Mit der Dissertation bleibt vor allem die Beschäftigung als Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Kriminalwissenschaften verbunden. An die Zeit erinnere
ich mich insbesondere wegen meiner Kolleg*innen Gaby Kirstein, Dr. Stefan
Bauhofer, Dr. Yaron Levy, Teelko Casjens und Lisa Schmidt gern zurück. Bei der
Literatursuche konnte ich mich zudem immer auf die Hilfe von Frau Gudrun
Sturzkopf verlassen.



Die Last des Korrekturlesens habe ich – zumWohle aller – auf mehrere Schultern
verteilen können.Dank gilt an dieser Stelle vor allemStefanBauhofer, Janek Joosten,
Max Voss, Lydia Tesing und Mechthild Joosten.

Von den vielen tollen Menschen, die die Promotionszeit im Übrigen geprägt
haben, will ich an dieser Stelle lediglich meine Freundin Lydia Tesing namentlich
erwähnen. Ich bin dankbar dafür, dass du mich mit deiner Energie, deiner Leich-
tigkeit und deinem Humor immer wieder ansteckst.

Gewidmet ist die Arbeit meinen Eltern Mechthild und Hannes Joosten. Ihr habt
Rebecca, Janek und mich während unserer Ausbildung stets bedingungslos unter-
stützt, ohne dabei jemals Einfluss nehmen zu wollen. Vielen Dank für alles!

Hamminkeln, 29.03.2024 Jonas Joosten
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1. Kapitel

Einleitung

„Chancengleichheit erreichen wir nicht durch Nachsicht, meine sehr verehrten Damen und
Herren. Das ist der Grund, weshalb wir das Dopen unter Strafe stellen.“1

Ausgerechnet an einem Freitag, den 13., verabschiedete der Bundestag im No-
vember 2015 nach einer letzten Debatte, welcher dieses Zitat des damaligen Jus-
tizministers Heiko Maas entnommen ist, das AntiDopG.2 Seitdem ist das Strafrecht
im Leben des (vermeintlichen) Dopingsünders3 präsenter denn je und mit ihm zu-
gleich das Strafprozessrecht. Diese Dissertation beschäftigt sich mit dem Zweitge-
nannten und bemüht sich um die Beantwortung der Frage, inwieweit die Selbstbe-
lastungsfreiheit im Anti-Doping-Kampf Berücksichtigung finden muss.

A. Problemaufriss

Lange Zeit war der Sport bei der Bekämpfung des Dopings auf sich allein gestellt,
obwohl die Leistungssteigerung mit verbotenen Mitteln und Methoden eine lange
Tradition hat4 und spätestens in der Neuzeit zu einem ubiquitären Phänomen aus-
gewachsen ist5. Vor dem Hintergrund der durch Art. 9 Abs. 1 GG gewährleisteten
Verbandsautonomie konnten die beteiligten Sportorganisationen eigenständige
Regelwerke entwickeln, um dopende Athleten aufzuspüren und zu belangen. Dabei
sind nicht nur materiellrechtliche Sanktionstatbestände entstanden, deren Verwirk-
lichung in karrieregefährdender Weise zu langjährigen Wettkampfsperren führen
kann. Vielmehr hat auch die prozessuale Seite der Dopingbekämpfung eine um-
fassende Normierung erfahren. Mit hohem finanziellen und organisatorischen
Aufwand werden professionell geführte Verbandsverfahren angestrengt, die wie der
Strafprozess6 auf die Feststellung und Durchsetzung eines Sanktionsanspruches
abzielen. Weil den Sportverbänden ein Zwangsmitteleinsatz jedoch angesichts des

1 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 18/137, 13433 (13434).
2 Gesetz zur Bekämpfung von Doping im Sport, BGBl. I 2015, S. 2210 ff.
3 Lediglich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche

Form verwendet. Selbstverständlich sollen dabei alle Geschlechterformen erfasst sein.
4 Dazu unten 3. Kapitel: A. II.
5 So gaben bspw. im Rahmen einer Studie der Universitäten Harvard und Tübingen bei den

Leichtathletikweltmeisterschaften 2011 mindestens 30% der Sportler, bei den Pan-Arabischen
Spielen mindestens 45% der Sportler an, gedopt teilgenommen zu haben, Ulrich/Pope Jr.,
Sports Med 2018, 211 (212).

6 Die Zielsetzung des Strafverfahrens ist nach heutiger Auffassung weitaus komplexer, vgl.
dazu m.w.N. Beulke/Swoboda, Strafprozessrecht, Rn. 7 ff.; Wohlers, in: SK-StPO, Einl.
Rn. 3 ff. Die Feststellung und Durchsetzung des staatlichen Strafanspruches ist jedoch eine der
Hauptaufgaben, BVerfGE 20, 45 (49); BGH NJW 2007, 3010 (3012); Kudlich, in: MüKo-
StPO, Einl. Rn. 5 f.; Eb. Schmidt, Lehrkommentar I, Rn. 24.



staatlichen Gewaltmonopols verwehrt bleibt, stehen die beiden Verfahrenswelten
andererseits auf gänzlich verschiedenen Grundpfeilern. Um trotz der gegenüber dem
Maßnahmenkanon der Strafprozessordnung stark reduzierten Erkenntnismöglich-
keiten einemöglichst umfassende Aufklärung gewährleisten zu können, müssen sich
die Verbände der Mithilfe ihrer Athleten bedienen.7 Vor diesem Hintergrund ver-
pflichten die Regelwerke zur Abgabe von Dopingproben und zur Teilnahme an
Befragungenmit der Folge, dass dieNormunterworfenen häufig selbst dieGrundlage
für die gegen sie ausgesprochene Sanktion zutage fördern. Bereits für sich ge-
nommen kann bezweifelt werden, ob ein derartiges System in Anbetracht der
Selbstbelastungsfreiheit rechtlich haltbar ist oder durch ein staatliches Einschreiten,
insbesondere der Zivilgerichte, unterbunden werden muss.

Die missliche Lage des Dopingsünders ist durch den Gesetzgeber abermals po-
tenziert worden, als dieser mit dem scharfen Schwert des Strafrechts in den Kampf
um einen sauberen Sport eingestiegen ist. Entsprechende Bestrebungen weckte das
1994 in die innerdeutsche Rechtsordnung inkorporierte Europäische Übereinkom-
men gegen Doping im Sport8.9 Vier Jahre später trat im Zuge der achten AMG-
Novelle10 mit § 6a AMG a.F. erstmals eine Norm in Kraft, die i.V.m. § 95 Abs. 1
Nr. 2a AMG a.F. das Inverkehrbringen, Verschreiben oder die Anwendung von
Arzneimitteln zu Dopingzwecken bei anderen unter Strafe stellte. Die durch das
„Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Dopings im Sport“11 2007 erfolgte
Ausdehnung ihres Anwendungsbereichs auf den Besitz nicht geringer Mengen von
Dopingmitteln änderte zunächst noch nichts an der legislatorischen Zielrichtung:
Normadressaten waren die im Hintergrund wirkenden Akteure, das Selbstdoping
blieb (noch) straffrei.12 Zugleich ließ die Besitzstrafbarkeit den Sportler aber nicht
gänzlich unangetastet und führte ihn erstmals in ein zweispuriges Sanktionsregime,13

das eine Konfliktlage hervortreten lässt, die Grundlage dieser Arbeit sein soll. Denn
der Gefahr strafrechtlicher Maßnahmen sah sich der Athlet in erster Linie deshalb

7 Ausführlich zu den strukturellen Differenzen der beiden Verfahren samt der damit ein-
hergehenden rechtlichen Folgen unten, 5. Kapitel: C. IV. 1.

8 BGBl. II 1994, S. 334. Dazu eingehend Schmidt, Internationale Dopingbekämpfung,
S. 22 ff.; Wax, Internationales Sportrecht, S. 267 ff. Für einen kürzeren Überblick Kleen, Per-
spektiven nationaler und internationaler Dopingbekämpfung, S. 118 ff.

9 Eising, Die Strafbarkeit des Eigendopings, S. 24; Rössner, in: NK-AntiDopG, Vorb.
§§ 1 ff. Rn. 6.

10 BGBl. I 1998, S. 2649 ff.
11 BGBl. I 2007, S. 2510 ff.
12 Chrobok, Zur Strafbarkeit nach dem AntiDopG, S. 39; Freund, in: MüKo-StGB, 2. Aufl.

2013, § 6a AMG Rn. 16 f. (mit der Ergänzung, dass die Straflosigkeit nicht mit der Zuläs-
sigkeit einhergehe); Reuther, SpuRt 2008, 145 (147 f.). Der Sportler war nach diesem Konzept
Opfer und nicht Täter, Roxin, in: FS Samson, S. 445 (446).

13 Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, S. 48; Vieweg, JuS 1983, 825 (825);Wütericht/
Breucker, in: ANLG, Rn. 517.
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ausgesetzt, weil er die zur Verurteilung notwendigen Beweismittel insbesondere
durch die Probenabgabe im Verbandsverfahren regelmäßig selbst geschaffen hatte.14

EntsprechendeWarnhinweise imGesetzgebungsverfahren15 konnten eineweitere
Zuspitzung durch die Einführung des AntiDopG nicht verhindern. Dass nunmehr
bereits der schlichte Gebrauch von Dopingmitteln und -methoden als strafbewährtes
Unrecht gilt, mehrt nicht nur die Zweifel an der zivilrechtlichen Wirksamkeit der
Verbandsregelwerke, sondern verlangt auch dem Strafprozessrecht eine Antwort auf
die Frage ab, ob die zuvor16 im Verbandsverfahren gewonnenen Beweismittel gegen
den Sportler auf der Sekundärebene des staatlichen Strafverfahrens Verwendung
finden dürfen. Als Rechtsgrundlage für ein entsprechendes Beweisverwertungs-
verbot scheint sich der Grundsatz „nemo-tenetur se ipsum accusare“ aufzudrängen,
der hinsichtlich seines Anwendungsbereichs und seiner Wirkung deshalb eingehend
untersucht werden muss. Weitere Legitimationsmöglichkeiten der strafprozessualen
Unverwertbarkeit sind in der kursierenden Debatte bisher hingegen unterrepräsen-
tiert und werden aus diesemGrunde in der vorliegenden Arbeit lediglich randständig
behandelt.

B. Gang der Untersuchung und
bisher vorgeschlagene Lösungsansätze

In Anbetracht dieser Gesetzesentwicklung geben die aus der Diskrepanz der
Verfahrensdeterminanten resultierenden Spannungen der Literatur seit nunmehr
über zehn Jahren Anlass zur Diskussion.17 Die nach 2007 zwischenzeitlich abge-
flachte Debatte ist durch die Initiativen zur Einführung einer Strafbarkeit des
Selbstdopings erneut aufgeflammt und begleitete seitdem die Gesetzesgenese des

14 Angesichts der Besitzstrafbarkeit überzeugt die Annahme von Summerer, in: PHB
Sportrecht, 3. Kap. Rn. 404, das Problem sei erst mit Einführung des AntiDopG aufgetreten,
nicht. Zutreffend musste man davon ausgehen, dass eine positive Probe jedenfalls gemeinsam
mit weiteren Indizien einen Anfangsverdacht begründen konnte (so auch Hauptmann/Rü-
benstahl, MedR 2007, 271 (278); Jahn, GA 2007, 579 (585 f.); Reissinger, Staatliche Ver-
antwortung, S. 277; a.A. Prittwitz, in: FS Wolf Schiller, S. 512 (523): „grenzt (…) an
Rechtsmissbrauch“) und darüber hinaus auch ein wesentliches Ermittlungsergebnis (Vieweg,
SpuRt 2004, 194 (196)) oder jedenfalls Indiz (Kolbe, Strafprozessuale Aspekte, S. 133) dar-
stellte.

15 Vgl. dazu insb. die Stellungnahme von Jahn, Stellungnahme Sportausschuss, Ausschuss-
Drs. 18 (5) 108, S. 27 ff.; ebenso Deutscher Richterbund, Stellungnahme Sportausschuss,
Ausschuss-Drs. 18 (5) 109, C III. Der Gesetzgeber hat das Problem damit „sehenden Auges
geschaffen“ (Chrobok, Zur Strafbarkeit nach dem AntiDopG, S. 186) weist es in der Gesetz-
gebungsbegründung (BT-Drs. 18/4898, S. 19) aber selbst lediglich mit einem Satz von der
Hand.

16 Dem verbandlichen Verfahren entstammt die Dopingprobe, die im Regelfall der An-
lasspunkt eines Strafverfahrens ist. Ferner dürfte es jedoch aber auch regelmäßig schneller
geführt werden, Hauptmann/Rübenstahl, HRRS 2007, 143 (149).

17 Die Problemstellung wurde erstmals aufgeworfen von Vieweg, SpuRt 2004, 194 (195).
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